
 

Anlage 5: Eigenerklärung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) 
 

Die Klinikum Bad Salzungen GmbH unterliegt dem Anwendungsbereich des 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) und ist somit verpflichtet, die Sorgfaltspflichten des LkSG 

umzusetzen. Dies umfasst auch die aus § 6 Abs. 4 LkSG resultierende Pflicht, angemessene 

Präventionsmaßnahmen gegenüber Zulieferern zu ergreifen. 

 

1. Wir haben Kenntnis davon genommen, dass die Klinikum Bad Salzungen GmbH den 

Verpflichtungen des LkSG unterliegt. 

2. Wir stimmen der Durchführung von angemessenen risikobasierten Kontrollen zur Überprüfung der 

Einhaltung der menschen- und umweltbezogenen Pflichten des LkSG zu. 

3. Wir erklären, dass unser Unternehmen nicht wegen eines rechtskräftig festgestellten Verstoßes 

nach § 24 Absatz 1 LkSG mit einer Geldbuße nach Maßgabe von § 22 Absatz 2 LkSG belegt worden 

ist. 

4. Wir erklären, dass uns keine Verstöße gegen menschenrechts- und umweltbezogene Pflichten 

gemäß LkSG innerhalb unseres Unternehmens und der Unternehmen unserer Zulieferer bekannt 

sind. Sollten wir Kenntnis darüber erlangen, dass in unserem Unternehmen oder in einem 

Unternehmen unserer Zulieferer eine solche Pflicht verletzt wird/werden könnte, so werden wir 

die Klinikum Bad Salzungen GmbH hierüber unverzüglich informieren. 

5. Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu unserem Ausschluss von 

diesem und künftigen Vergabeverfahren sowie zur Kündigung eines etwaig erteilten Auftrags 

führen kann. 

 

 

 

 

 

Datum:   ____________  Stempel/Unterschrift:  ____________________ 
 

 


